
Satzung des SV Weilheim e.V. 
 
Gender-Hinweis: 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.  
 
§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr und Zweck 
1. Der am 26.09.1978 in Weilheim gegründete Sportverein führt den Namen 
"Sportverein Weilheim". Er ging aus der am 01.05.1969 gegründeten Frauen-
Gymnastik-Gruppe hervor. Der Verein hat seinen Sitz in Tübingen-Weilheim. Er ist in 
das Vereinsregister beim Amtsgericht Tübingen eingetragen. 
2. Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes Stuttgart e.V. – 
WLSB - und der zuständigen Landesfachverbände. Der Verein unterwirft sich den 
Satzungsbestimmungen und Ordnungen des WLSB und seiner Verbände, 
insbesondere hinsichtlich seiner Einzelmitglieder. 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr 
4. Der Sportverein Weilheim e.V. mit Sitz in Tübingen-Weilheim verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 
Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 
Errichtung von Sportanlagen, Förderung sportlicher Übungen und Leistungen. Der 
Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd ist, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
5. Dem Verein liegen der Schutz und die Förderung der ihm und seinen Mitgliedern 
und Mitarbeitern anvertrauten Kinder sehr am Herzen. Er stellt es sich zur Aufgabe, 
sich für deren Integrität, körperliche und seelische Unversehrtheit sowie 
Selbstbestimmung einzutreten. Er bekennt sich zu den Grundsätzen eines 
umfassenden Kinder- und Jugendschutzes. 
6. Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsätzlich 
ehrenamtlich tätig. Die ihnen entstehenden Auslagen und Kosten werden ersetzt. 
Dazu gehören insbesondere Reisekosten, Porto und Kommunikationskosten. Der 
Nachweis erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens sechs Wochen 
nach Ende des jeweiligen Quartals geltend zu machen. Soweit für den 
Aufwendungsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie Höchstgrenzen bestehen, 
erfolgt ein Ersatz nur in dieser Höhe. Der Vorstand kann im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Ausübung von Vereinsämtern eine 
angemessene Vergütung und/ oder eine angemessene Aufwandsentschädigung im 
Sinne des § 3 Nr. 26 a EstG beschließen. 
 
 
§ 2 
Erwerb der Mitgliedschaft 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
2. Für den Erwerb einer Mitgliedschaft ist ein Aufnahmeantrag an den Verein 
erforderlich. Der Aufnahmeantrag kann schriftlich, d.h. per ausgefülltem 



Aufnahmeantrag, per E-Mail oder durch Ausfüllen des Aufnahmeantrags auf den 
digitalen Plattformen des Vereins eingereicht werden.  
3. Neben dem Aufnahmeantrag ist der Antragsteller verpflichtet, dem Verein ein 
schriftliches SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen, da der Verein die Beiträge im 
Lastschriftverfahren von seinen Mitgliedern erhebt. 
4. Der Aufnahmeantrag minderjähriger Mitglieder bedarf der Unterschrift der 
gesetzlichen Vertreter, die gleichzeitig als Zustimmung zur Wahrnehmung von 
Mitgliederrechten und – pflichten gilt. Diese verpflichten sich damit zur Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem das minderjährige 
Mitglied volljährig wird. 
5. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich die um eine 
Mitgliedschaft bewerbende Person zu den Grundsätzen des Vereins bekennt und 
diese nachhaltig unterstützt. 
6. Über den Aufnahmeantrag entscheidet die Vorstandschaft, die diese Aufgabe auch 
auf ein einzelnes Vorstandsmitglied delegieren kann, nach freiem Ermessen. Die 
Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden. 
7. Personen, die sich um die Förderung des Sports und der Jugend besonders 
verdient gemacht haben, können auf Beschluss des Vorstands zu Ehrenmitgliedern 
ernannt werden. 
8. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren 
persönlichen Verhältnissen in Textform zu informieren. Dazu gehört insbesondere: 
a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen  
b) Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren  
c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen relevant 
sind (z.B. Beendigung der Schulausbildung, etc.) 
9. Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die 
erforderlichen Änderungen nach Ziffer 6 nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des 
Vereins und können diesem nicht entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein 
dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum Ausgleich verpflichtet. 
 
 
§ 3 
Verlust der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. Die 
Austrittserklärung ist in Textform an den Vorstand zu richten. 
2. Der Austritt ist nur zum 31. Dezember unter Einhaltung einer Frist von vier 
Wochen zulässig; die Pflicht zur Zahlung des Beitrags endet entsprechend. 
3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Gesamtvorstand aus dem 
Verein ausgeschlossen werden: 
a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen, 
b) wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz 
Mahnung. 
c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben 
unsportlichen Verhaltens, 
d) wegen unehrenhafter Handlungen. 
4. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Vorstandschaft von der Mitgliederliste 
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags 
im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der 
Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die 
Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen. 
Der Bescheid über den Ausschluss ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 
 



§ 4 
Maßregelungen 
Sämtliche Mitglieder des Vereins unterliegen der Ordnungsgewalt des Vereins. Gegen 
Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Beschlüsse der Organe verstoßen, 
können nach vorheriger Anhörung vom Gesamtvorstand folgende Maßnahmen 
verhängt werden: 
a) Verweis, 
b) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den 
Veranstaltungen des Vereins. 
c) Ausschluss gem. § 3 Ziffer 3 der Satzung 
Der Bescheid über die Maßreglung ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 
 
 
§ 5 
Beiträge 
1. Der Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden von der 
Mitgliederversammlung festgelegt. Einzelheiten werden in der Beitragsordnung 
geregelt.  
2. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
3. Der Verein ist zur Erhebung einer Umlage berechtigt, sofern diese zur 
Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten 
des Vereins notwendig ist. Über die Festsetzung der Höhe der Umlage entscheidet 
die Mitgliederversammlung durch Mehrheitsbeschluss, wobei pro Mitgliedsjahr eine 
Höchstgrenze besteht von jeweils dem dreifachen eines Jahresbeitrages. 
4. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit. 
Die Vorstandschaft ist darüber hinaus berechtigt, auf Antrag Beitragserleichterungen 
zu gewähren. 
5. Nach Eintritt der Volljährigkeit hat das Mitglied das Recht die Mitgliedschaft unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform zu kündigen. Minderjährige 
Vereinsmitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch zum Jahresende 
als erwachsene Mitglieder im Verein geführt und betragsmäßig veranlagt. Die 
betroffenen Mitglieder werden rechtzeitig durch den Verein informiert. 
 
 
§ 6 
Stimmrecht und Wählbarkeit 
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr. Bei der Wahl 
des Vereinsjugendleiters steht das Stimmrecht allen Mitgliedern des Vereins vom 10. 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zu. 
2. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung, 
den Abteilungsversammlungen und der Jugendversammlung als Gäste jederzeit 
teilnehmen. 
3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.  
4. Gewählt werden können alle volljährigen und voll geschäftsfähigen Mitglieder des 
Vereins. 
 
 
§ 7 
Vereinsorgane 
Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung 



b) der Vorstand 
 
 
§ 8 
Mitgliederversammlung 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in 
jedem Jahr statt. 
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 
Tagen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 
a) der Vorstand beschließt, oder 
b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden 
beantragt hat. 
4. Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzveranstaltung und/oder als virtuelle 
Versammlung stattfinden. Zur Präsenzversammlung treffen sich alle Teilnehmenden 
an einem gemeinsamen Ort. Die virtuelle Versammlung erfolgt durch Einwahl der 
Teilnehmenden in eine Video- und/oder Telefonkonferenz. Eine Kombination von 
Präsenzversammlung und virtueller Versammlung ist zulässig, indem den Mitgliedern 
die Möglichkeit eröffnet wird, an der Präsenzversammlung mittels Video- oder 
Telefonkonferenz teilzunehmen. Die Vorstandschaft des Vereins entscheidet über die 
Form der Versammlung und teilt diese in der Einladung zur Mitgliederversammlung 
mit. Bei einer virtuellen Mitgliederversammlung werden die Zugangsdaten spätestens 
2 Stunden vor Beginn der Versammlung bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei die 
ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem Vorstand bekannt 
gegebene E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. Zur Vermeidung der Teilnahme 
unberechtigter Personen an der Mitgliederversammlung, ist es den Mitgliedern 
untersagt, die Zugangsdaten an Dritte weiterzugeben. 
5. Die Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt durch den 
Gesamtvorstand. Sie geschieht in Form einer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der 
Verwaltungsstelle Weilheim. Zwischen dem Tage der Veröffentlichung der 
Einberufung (Einladung) und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 
mindestens 14 Tagen liegen. In den Vereinsaushängekästen soll auf die 
Mitgliederversammlung jeweils besonders hingewiesen werden. 
6. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung 
mitzuteilen. 
Diese muss folgende Punkte enthalten: 
a) Bericht des Vorstandes 
b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
c) Entlastung des Vorstandes 
d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 
e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
f) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und außerordentliche Beiträge, sofern eine 
Anpassung ansteht. 
7. Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung, vom Geschäftsführer geleitet. Ist keines der Vorstandsmitglieder 
anwesend, so bestimmt die Versammlung eine leitende Person mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
8. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. 
9. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
gefasst. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Satzungsänderungen können nur 
mit einer Mehrheit von Zweidritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 



Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Sollten 
Änderungen der Satzung aufgrund von Beanstandungen des Registergerichtes bzw. 
Finanzamtes notwendig sein, wird die Vorstandschaft ermächtigt in einer eigens 
dafür einberufenen Vorstandssitzung die notwendige Änderung der Satzung zu 
beschließen, damit eine Eintragung der Neufassung ins Vereinsregister erfolgen 
kann. In der auf den Beschluss folgenden Mitgliederversammlung ist diese von der 
Satzungsänderung in Kenntnis zu setzen. 
10. Anträge können gestellt werden: 
a) von den Mitgliedern 
b) vom Vorstand 
c) von den Ausschüssen 
d) von den Abteilungen 
11. Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 8 
Tage vor der Versammlung schriftlich bei dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen 
sind. Später eingehende Anträge dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt 
werden, wenn ihre Dringlichkeit bejaht wird. Das kann dadurch geschehen, dass die 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von Zweidritteln der abgegebenen 
gültigen Stimmen beschließt, dass der Antrag als Dringlichkeitsantrag in die 
Tagesordnung aufgenommen wird. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung ist 
nicht zulässig. 
12. Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn mindestens 10 stimmberechtigte 
Mitglieder es beantragen. 
13. Die Sitzungen sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ganz oder teilweise durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. 
 
 
§ 9 
Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Geschäftsführer, dem 
Schatzmeister, gegebenenfalls dem Vereinsjugendleiter, den Abteilungsleitern und 
zwei Beisitzern. 
2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende und der Geschäftsführer. Sie 
vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von Ihnen ist allein 
vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis des Vereins darf der Geschäftsführer seine 
Vertretungsmacht nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden ausüben. 
3. Ein Vereinsjugendleiter wird in einer gesondert einberufenen Versammlung von 
der Jugend des Vereins gewählt (vgl. § 6 Ziff.1 der Satzung). Die Einberufung 
geschieht in entsprechender Anwendung der Einberufungsvorschriften des § 8 der 
Satzung. 
4. Die Abteilungsleiter werden von den Mitgliedern der jeweiligen Abteilungen 
gewählt. 
5. Der Gesamtvorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen werden von dem 
Vorsitzenden geleitet. Er tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert 
oder drei Vorstandsmitglieder es beantragen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Beim Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes ist der Gesamtvorstand berechtigt, ein neues Mitglied 
kommissarisch bis zur Neuwahl, die in der nächsten Mitgliederversammlung 
stattfinden muss, zu berufen. Die Neuwahl eines vorzeitig ausgeschiedenen 
Vorstandmitgliedes findet in jedem Falle in der nächstfolgenden 
Mitgliederversammlung statt. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. 
6. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören: 



a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
b) die Bewilligung von Ausgaben über 1000,- Euro; über Ausgaben bis zu 500,- Euro 
dürfen der Vorsitzende, der Geschäftsführer und der Schatzmeister je allein, über 
Ausgaben von 500,- Euro bis zu 1000,- Euro dürfen die vorgenannten Personen - je 
zu zweit - verfügen. 
c) Ausschluss und Bestrafung von Mitgliedern. 
7. Der Vorsitzende und der Geschäftsführer haben das Recht, an allen Sitzungen der 
Abteilungen und Ausschüsse beratend teilzunehmen. 
 
 
§ 10 
Ausschüsse 
1. Für die Bereiche Jugend-, Breiten- und Freizeitsport sowie Wettkampfsport werden 
bei Bedarf Ausschüsse gebildet. Diese tagen unter ihren zuständigen Leitern und 
setzen sich wie folgt zusammen: 
a) Jugendsport 
drei Vertreter der Sportjugend, die von der Jugendversammlung gewählt sind 
Beauftragter für Breiten- und Freizeitsport 
Beauftragter für Wettkampfsport 
b) Breiten- und Freizeitsport 
Leiter der Sportabteilungen oder deren Beauftragte 
Vereinsjugendleiter 
Beauftragter für Frauensport 
c) Wettkampfsport 
die Leiter der Abteilungen, die Wettkampfsport betreiben oder deren Vertreter 
Vereinsjugendleiter 
Beauftragter für Frauensport. 
2. Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf auch für sonstige Vereinsaufgaben 
Ausschüsse bilden, deren Mitglieder vom Gesamtverein berufen werden. 
3. Die Sitzungen der Ausschüsse erfolgen nach Bedarf und werden durch den 
Geschäftsführer im Auftrag des zuständigen Leiters einberufen. 
4. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. 
 
 
§ 11 
Abteilungen 
1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im 
Bedarfsfall durch Beschluss des Gesamtvorstandes gegründet. 
2. Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter und ggf. seinen Stellvertreter, den 
Jugendwart und Mitarbeiter, denen feste Aufgaben übertragen werden, geleitet. Der 
Abteilungsleiter ist besonderer Vertreter gemäß § 30 BGB. Die Vertretungsmacht 
erstreckt sich auf alle Rechtsgeschäfte, die der zugewiesene Geschäftskreis mit sich 
bringt. Versammlungen werden nach Bedarf einberufen, mindestens jedoch einmal 
pro Jahr. 
3. Abteilungsleiter, Stellvertreter, Jugendwart und Mitarbeiter werden von der 
Abteilungsversammlung gewählt. Für die Einberufung der Abteilungsversammlung 
gilt die Textform. Die Abteilungsleitung ist gegenüber den Organen des Vereins 
verantwortlich und auf Verlangen jederzeit zur Berichterstattung verpflichtet. 
4. Die Abteilungen sind im Bedarfsfall berechtigt, zusätzlich zum Vereinsbeitrag einen 
Abteilungs- und Aufnahmebeitrag zu erheben. Die sich aus der Erhebung von 
Sonderbeiträgen ergebene Kassenführung kann jederzeit vom Schatzmeister des 



Vereins geprüft werden. Die Erhebung eines Sonderbeitrages bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Gesamtvorstandes. 
5. Die Abteilungen können für Verbrauchsmaterial, das für den Sportbetrieb 
notwendig ist, bis zu maximal Euro 300,- pro Jahr ausgeben. Höhere Ausgaben 
bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gesamtvorstandes des Vereins. 
Verfügungsberechtigt über diese maximal Euro 300,- ist ausschließlich und allein der 
Abteilungsleiter. 
6. Die Abteilungen gehören ihrem jeweiligen Fachverband an. 
7. Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden. 
 
 
§ 12 
Protokollierung der Beschlüsse 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes, der Ausschüsse 
sowie der Jugend- und Abteilungsversammlungen ist jeweils ein Protokoll 
anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
 
§ 13 
Wahlen 
Die Mitglieder des Vorstandes, die Abteilungsleiter sowie die Kassenprüfer werden 
auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
 
 
§ 14 
Kassenprüfung 
1. Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der 
Mitgliederversammlung des Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft.  
2. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und 
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des 
Vorstandes. 
3. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kassenprüfer sofort der Vorstandschaft 
berichten.  
4. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Kassenprüfers kann die Gesamtvorstandschaft 
bis zur nächsten Mitgliederversammlung einen Ersatzkassenprüfer kommissarisch 
berufen. 
 
 
§ 15 
Auflösung des Vereins 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser 
Versammlung darf nur der Punkt "Auflösung des Vereins" stehen. 
2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es 
a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von Dreivierteln aller 
seiner Mitglieder beschlossen hat, oder 
b) von Zweidritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert 
wurde. 
3. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden 
und stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Ungültige Stimmen und 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 



4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt 
das Vermögen an die Stadt Tübingen, die es unmittelbar und ausschließlich zur 
Förderung des Sports im Stadtteil Tübingen-Weilheim zu verwenden hat. 
 
 
§ 16  
Ordnungen 
Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verein folgende Ordnungen geben: 
- eine Geschäftsordnung, 
- eine Finanzordnung, 
- eine Beitragsordnung, 
- eine Datenschutzordnung 
- sowie eine Ehrungsordnung. 
Die Mitgliederversammlung ist für den Erlass der Ordnungen zuständig. 
Ausgenommen davon sind die Geschäftsordnung, die vom Vorstand zu beschließen 
ist sowie die Jugendordnung, die von der Vereinsjugend zu beschließen und vom 
Vereinsvorstand zu bestätigen ist. 
 
 
§ 17  
Datenschutz 
1. Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) werden zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder 
des Vereins erhoben und auf einem Server des WLSB gespeichert, genutzt und 
verarbeitet. 
2. Der Verein erlässt eine Datenschutzordnung, in der weitere Einzelheiten der 
Datenerhebung und der Datenverwendung sowie technische und organisatorische 
Maßnahmen zum Schutz der Daten aufgeführt sind. Die Datenschutzordnung wird 
auf Vorschlag der Vorstandschaft durch die Mitgliederversammlung beschlossen. 
3. Um die Aktualität der gemäß Nr. 1 erfassten Daten zu gewährleisten, sind die 
Mitglieder verpflichtet, Veränderungen umgehend dem Verein mitzuteilen. 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
Tübingen, den 26. September 1978 
- geändert (§10) am 04.11.1981 
- geändert (§ 1.1, § 10.5 und § 14) am 28.10.1988 
- geändert (§1.3 und § 16.4) am 19.10.1990 
- geändert (6.1, § 6.3 und § 10) am 16.10.1992 
- geändert (§2.2 Satz3, § 3.2, § 7; §8.8, §9 (gestr.), §9.1, 9.3., 9.6 (alt) am 12. April 
2011 
- geändert (§1.2, §3.2, §6.3, §15 Ziffer 3 und 4 wurde geändert und zu §15 Ziffer 3 
zusammengefasst und §15 Ziffer 5 wurde inhaltlich geändert und ist nun §15 Ziffer 4 
am 14. April 2015 
- geändert (§11 Ziffer 5) am 16. April 2018 
-geändert §1.3, Ziffer5 und 6 neu hinzugefügt; §2.2. überarbeitet, Ziffer 3, 4, 5, 6, 7, 
8 und 9 neu hinzugefügt; §3.1 aktualisiert; Ziffer 4 neu hinzugefügt; §4 überarbeitet; 
§5.1 erweitert; Ziffer 3, 4 und 5 neu hinzugefügt; §6.1 erweitert; §8 Ziffer 4 und 7 
neu hinzugefügt, Ziffer 6 und 9 ergänzt; §9 Ziffer 1, 2, 6 und 7 geändert; §11 Ziffer 



2, 3 und 5 geändert, Ziffer 6 und 7 neu; §14 Ziffer 1 geändert, Ziffer 3 und 4 neu 
hinzugefügt; §15.3 ergänzt; §16 neu hinzugefügt; §17 neu hinzugefügt am 20. April 
2023 
 
 
 


